
 
 

Elbstein AG  
 

Ordentliche Hauptversammlung am 22. Dezember 2023 
 

 
Formular zur Erteilung einer Vollmacht an Dritte 

 
 
 
Eintrittskartennummer: .............................................  Anzahl Aktien: .................................................. 
 
 
 
ausgestellt auf:  .......................................................................................................................................... 

(Vorname, Name, Wohnort)  
 
Vollmacht 
 
 
Ich / Wir bevollmächtige(n) Herrn / Frau 
 
 
................................................................................................................................................................................ 
(Vorname, Name, Wohnort) 
 
 
mich / uns in der ordentlichen Hauptversammlung der Elbstein AG am 22. Dezember 2023 unter Befreiung von § 181 BGB zu 
vertreten und das Stimmrecht - soweit gegeben – für mich/uns auszuüben. Der/die Bevollmächtigte ist berechtigt, einen 
Unterbevollmächtigten zu bestellen oder die Vollmacht auf einen Dritten zu übertragen. 
 
 
 
 
................................................................................................................................................................................ 
Ort, Datum, Unterschrift(en), bzw. andere Erklärung i. S. v. § 126b BGB 
 
Hinweise zur Bevollmächtigung 
Die Aktionäre können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch Bevollmächtigte, z.B. einen Intermediär, eine 
Aktionärsvereinigung, eine andere Person ihrer Wahl oder durch die von der Gesellschaft benannten weisungsgebundenen 
Stimmrechtsvertreterin ausüben lassen. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung 
gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform; § 135 AktG bleibt unberührt. Es gelten hierfür die nachfolgenden Kontaktdaten 
der Gesellschaft: 
 
Elbstein AG 
Brook 1 
20457 Hamburg 
Telefax +49 (0) 40 3003 2351 
E-Mail: hv@elbstein.com 
 
Der Nachweis der Bevollmächtigung kann auch dadurch erbracht werden, dass der Bevollmächtigte am Tag der 
Hauptversammlung die Vollmacht an der Einlasskontrolle vorzeigt.  
 
Auch im Fall einer Vollmachtserteilung sind eine ordnungsgemäße Anmeldung und der ordnungsgemäße Nachweis des 
Aktienbesitzes erforderlich. Dies schließt eine Erteilung von Vollmachten nach Anmeldung und Nachweis des Aktienbesitzes nicht 
aus. Bitte beachten Sie die in der Einladung zur Hauptversammlung aufgeführten Teilnahmebedingungen, die im Bundesanzeiger 
am 15. November 2023 veröffentlicht wurden. 
 


